
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Alexandra Tanda, Ralph Schallmeiner, 

Kolleginnen und Kollegen 

1von2 

zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 4101/A der 
Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
finanzielle Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von 
Arzneimitteln und das Bundesgesetz über die Anerkennung des 
Österreichischen Roten Kreuzes und den Schutz des Zeichens des Roten 
Kreuzes (Rotkreuzgesetz - RKG) geändert wird (2662 dB) (TOP 5) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der dem oben zitierten Ausschussbericht angeschlossene Gesetzesentwurf 
wird wie folgt geändert: 

a) In Artikel 2 Z 1 lautet § 2 Abs. 5 wie folgt: 

„ (5) Das Österreichische Rote Kreuz und seine Zweigvereine sind befugt, im 
Rahmen ihrer humanitären Aufgaben Bedürftige nach Sicherstellung einer 

pharmazeutischen Beratung unentgeltlich mit Arzneimitteln zu versorgen und die 
für diese Zwecke notwendigen Vorräte an Arzneimitteln zu halten. Arzneimittel 
dürfen vom Hersteller, Depositeur, Arzneimittel-Großhändler oder Apotheken an 
das Österreichische Rote Kreuz bzw. seine Zweigvereine abgegeben werden. 

Diesfalls gelten die Arzneimittel im Sinne der arzneimittelrechtlichen 
Vorschriften als abgegeben." 

b) Artikel 2 werden nach Z 1 folgende Z 1 a und 1 b eingefügt: 

„ Ja. Dem § 2 wirdfolgender Abs. 6 angefügt: 

,(6) Das Österreichische Rote Kreuz und seme Zweigvereine haben zur 
Sicherstellung der pharmazeutischen Beratung gemäß Abs. 5 emen 

Konsiliarapotheker zu bestellen. Dieser hat die Arzneimittel hinsichtlich der 

vorschriftsmäßigen Aufbewahrung und Beschaffenheit mindestens einmal 
vierteljährlich zu überprüfen und allfällige Mängel der 
Bezirksverwaltungsbehörde zu melden. Zum Konsiliarapotheker darf nur ein 

Magister der Pharmazie bestellt werden, der die Berechtigung zur Ausübung der 
fachlichen Tätigkeit im Apothekenbetrieb nach erfolgter praktischer Ausbildung 
erlangt hat und zumindest im überwiegenden Ausmaß in einer inländischen 
Apotheke tätig und in der Lage ist, die genannten Aufgaben zu erfüllen. Die 
Bestellung bedarf der Genehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde. ' 
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1 b. Dem § 9 werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 

,(7) Wer den Bestimmungen des§ 2 Abs. 5 und 6 zuwiderhandelt, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3 500 Euro, im 

Wiederholungsfall bis zu 7 000 Euro, zu bestrafen. 

(8) Wer den Bestimmungen des§ 2 Abs. 5 und 6 zuwiderhandelt und dadurch 

eine schwerwiegende Gefahr für Leib, Leben oder Gesundheit einer Person 

herbeiführt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 

zu l 0 000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 20 000 Euro, zu bestrafen."' 

Begründung 

Diese Änderungen dienen der apotheken- und arzneimittelrechtlichen 

Klarstellung, insbesondere des Verhältnisses des RKG zum AMG. Dabei ist § 2 

Abs. 5 RKG lex specialis zu§ 57 AMG. Insofern gelten die nach§ 2 Abs. 5 RKG 

vom Hersteller, Depositeur oder Arzneimittel-Großhändler bezogenen 
Arzneimittel arzneimittelrechtlich als abgegeben und unterliegen in weiterer 

Folge nicht mehr den Regelungen des AMG. Im Übrigen sind in diesen Fällen 

nach den arzneimittelrechtlichen Bestimmungen die genannten pharmazeutischen 

Unternehmen für die Deaktivierung der Sicherheitsmerkmale verantwortlich, 

weshalb aufgrund der gegenständlichen Anpassungen auch der Verweis auf die 
AMBO entfallen kann. 

Zur Sicherstellung der pharmazeutischen Beratung und der Qualität des 

Arzneimittelvorrats sieht § 2 Abs. 6 RKG - nach dem Vorbild des § 20 KAKuG 

- die Bestellung eines Konsiliarapothekers vor. Abs. 7 und 8 sehen für den Fall 

von Verstößen Verwaltungsstrafen vor, die an § 41 ApoG angelehnt sind. 
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